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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

 
vom 15.04.2021 
 
Beginn: 18:30 Uhr Schluss: 20:55 Uhr 
  
Anwesend: 
Vorsitzender 
 Herr Bürgermeister Achim Deinet  
Schussenrieder Bürger 
 Frau Susanne Diesch  
BWL-Fraktion 
 Herr Thomas Dreher  
 Herr Armin Madlener bis 20:55 Uhr anwesend 
 Frau Hannah Müller  
 Herr Jürgen Müller  
 Herr Walter Seifert  
 Frau Annemarie Vollmar  
 Herr Peter Vollmer  
 Herr Wolfgang Wahl  
FWV-Fraktion 
 Frau Petra Bonin  
 Herr Wolfgang Dangel  
 Herr Urban Federspieler  
 Herr Frank Landthaler  
 Herr Frank Spähn  
 Frau Angelika Wiedmer  
Ortsvorsteher 
 Stellv. OV’in Buck  
 Herr Guido Klaiber  
 Frau Dr. vet. Danielle Schäfer  
Protokollführer 
 Herr Hans Walser  
Verwaltung 
 Hauptamtsleiter Bechinka  
 Bauamtsleiter Gnann 

Stellv. Hauptamtsleiter Mutter bei TOP 8 
 

 Stellv. Stadtkämmerer Sonntag  
 
 

  

   Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass zu der 
heutigen Sitzung durch Ladung vom 29.03.2021 ordnungsgemäß 
eingeladen worden ist; Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen 
Teil der Sitzung am 08.04.2021 ortsüblich bekanntgegeben worden sind; 

   das Kollegium beschlussfähig ist, weil 15 Mitglieder anwesend sind. 
 
Abwesend: 
         Stadtkämmerer Kubot             entschuldigt  
BWL-Fraktion 
 Herr Georg Abdullahad entschuldigt 
FWV-Fraktion 
 Herr Stefan Buck entschuldigt 
 Herr Holger Ege entschuldigt 
 Herr Thomas Maier entschuldigt 
 Herr Max Stützle entschuldigt 
 Frau Bettina Szauer entschuldigt 
 
 
Als Urkundspersonen wurden ernannt: Bürgermeister Deinet 

    Stadtoberinspektor Walser    
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Niederschrift über die 

Verhandlungen und Beschlüsse 

des Gemeinderates 

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 15.04.2021 

Anwesend: Der Bürgermeister und 15 Stadträte, Normalzahl: 21 

Beurlaubt:                siehe Seite 1 

Außerdem anwesend: 

 
 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordnung stehenden Beratungsgegenstände 
eingetreten und beschlossen: 
 

 

Öffentlich: 
 
 1.   Begrüßung und Anfragen aus der Einwohnerschaft 
  
 2.   Baugesuche 
  
 2.1   Bauantrag zum Neubau einer Betriebsleiterwohnung, eingeschossiges 

Einfamilienhaus, Walmdach ohne Keller auf Flst. 59, Dominikus-
Zimmermann-Straße 9 in Bad Schussenried-Steinhausen 

  
 3.   Bebauungsplan Mühlwiesen II in Steinhausen 

a) Entscheidung über die während der öffentlichen Auslegung 
eingegangenen Einwendungen 
b) Satzungsbeschluss 
c) Erlass einer Satzung über örtliche Bauvorschriften 

  
 4.   Bebauungsplan Lindergarten in Bad Schussenried 

- Erlass eines Bebauungsplanes nach § 13 a BauGB 
a) Entscheidung über die während der öffentlichen Auslegung 
eingegangenen Einwendungen 
b) Satzungsbeschluss 
c) Erlass einer Satzung über örtliche Bauvorschriften 
d) Abschluss eines städtebaulichen Vertrags 

  
 5.   Satzung zur Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebietes "Südliches Kloster" der Stadt Bad Schussenried 
a) Beratung 
b) Beschlussfassung 

  
 6.   Einleitungsbeschluss zur Durchführung der vorbereitenden 

Untersuchungen gemäß § 141 Abs. 3 BauGB für das Untersuchungsgebiet 
„Innenstadt-Schussen“ 
a) Beratung 
b) Beschlussfassung 

  
 7.   Änderung der Friedhofssatzung 

- Beschlussfassung 
  
 8.   Änderung der Feuerwehrsatzung 

- Beschlussfassung 
  
 9.   Entscheidung über die Ausübung eines Vorkaufsrechtes für das Flst. 638, 

Steinhauser Straße in Reichenbach 
  
 10.   Kindergarten Reichenbach 
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Außerdem anwesend: 

 
Einrichtung einer Naturkindergartengruppe 
- Beschlussfassung 

  
 11.   Bekanntgaben und Verschiedenes 
  
 12.   Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
  
 13.   Anfragen aus dem Gemeinderat 
  
 14.   Anfragen aus der Einwohnerschaft 
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Außerdem anwesend: 

 
öffentlich! 

§ 1  
 

Begrüßung   
 
Bürgermeister Deinet eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Teilnehmer recht herzlich, darunter auch 
Herr Mader von der Schwäbischen Zeitung. 
Er stellt fest, dass frist- und formgerecht eingeladen wurde und das Gremium beschlussfähig ist. 
 
Bezüglich der Tagesordnung ergehen keine Anträge. 
 
Stadtrat Spähn von der Freien Wählervereinigung beantragt alle 2 Stunden eine kurze Unterbrechung 
einzulegen, um 5 Minuten Pause zu machen und durchzulüften. 
Bürgermeister Deinet stimmt dem zu. 
 
 
 

Anfragen aus der Einwohnerschaft 
 
Es erfolgen keine Anfragen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Stadt Bad Schussenried Seite 5 

Niederschrift über die 

Verhandlungen und Beschlüsse 

des Gemeinderates 

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 15.04.2021 

Anwesend: Der Bürgermeister und 15 Stadträte, Normalzahl: 21 

Beurlaubt:                siehe Seite 1 

Außerdem anwesend: 

 
öffentlich! 

§ 2  
 

Baugesuche 
 
Es liegt ein Bauantrag vor. Auf den Unterpunkt 2.1 wird verwiesen. 
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Außerdem anwesend: 

 
öffentlich! 

§ 2.1  
 

Bauantrag zum Neubau einer Betriebsleiterwohnung, eingeschossiges 
Einfamilienhaus, Walmdach ohne Keller auf Flst. 59, Dominikus-Zimmermann-Straße 9 
in Bad Schussenried-Steinhausen 
 
Bauamtsleiter Gnann erläutert den Bauantrag. 
Das Vorhaben liegt im Innenbereich. 
 
Der Ortschaftsrat hat einstimmig zugestimmt. 
Stadtrat Vollmer bemängelt die Dachform.  

 
 
 
Nachdem sich keine Fragen mehr ergeben, ergeht folgender 
 

einstimmiger Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, dem Bauantrag zum Neubau einer Betriebsleiterwohnung, 
eingeschossiges Einfamilienhaus, Walmdach ohne Keller auf Flst. 59, Dominikus-Zimmermann-Straße 
9 in Bad Schussenried zuzustimmen.  
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Außerdem anwesend: 

 
öffentlich! 

§ 3  
 

Bebauungsplan Mühlwiesen II in Steinhausen 
a) Entscheidung über die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen 
Einwendungen 
b) Satzungsbeschluss 
c) Erlass einer Satzung über örtliche Bauvorschriften 
 
 
Bei diesem TOP ist zusätzlich anwesend, der planende Architekt Herr Roland Groß. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.11.2019 beschlossen, für den Bereich Mühlwiesen II an 
der Eduard-Stehle-Straße in Steinhausen, einen Bebauungsplan nach § 13b BauGB aufzustellen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 13.12.2019 im Schussenbote veröffentlicht. Die frühzeitige 
Beteiligung der Bürger wurde in der Zeit vom 07.01. – 07.02.2020 durchgeführt. Gleichzeitig wurden 
die Träger öffentlicher Belange von der Aufstellung des Bebauungsplans unterrichtet. In seiner 
Sitzung am 19.11.2020 hat der Gemeinderat den Bebauungsplanentwurf gebilligt und gleichzeitig den 
Auslegungsbeschluss gefasst. Die öffentliche Auslegung wurde am 18.12.2020 im Schussenbote 
veröffentlicht und wurde durchgeführt in der Zeit vom 04.01. – 04.02.2021. Gleichzeitig wurden die 
Träger öffentlicher Belange von der öffentlichen Auslegung unterrichtet. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 93/, 93/2, 104/1 und Teilflächen der Flurstücke 94, 71 und 
100, Gewann Bergäcker in Bad Schussenried–Steinhausen.  
 
Ergebnis der öffentlichen Auslegung: 
Die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Einwendungen wurden in einer 
Abwägungsliste von Herrn Architekt Roland Groß zusammengestellt. Diese Liste lag der 
Sitzungsvorlage in Kopie bei. Sie enthält, die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, eine Stellungnahme der Verwaltung sowie einen 
Beschlussvorschlag.  
 
Die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen der Behörden führen zu keiner Änderung des 
Bebauungsplanentwurfs und Anregungen von Bürgern sind keine eingegangen. Es wird insbesondere 
auf die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen „Raumordnung zur Anwendbarkeit des § 
13b BauGB“ hingewiesen sowie die vorgeschlagene Stellungnahme der Verwaltung. 
 
Sollte wie vorgeschlagen, über die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen entschieden 
werden, kann in der heutigen Sitzung der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Mühlwiesen II in 
Steinhausen und die örtlichen Bauvorschriften als Satzung erlassen werden. 
 
Hauptamtsleiter Bechinka hält den Sachvortrag. 
Anschließend erläutert Architekt Groß das Ergebnis der öffentlichen Auslegung, das in einer 
Abwägungsliste festgehalten wurde. Die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen der 
Behörden führten zu keiner Änderung des Bebauungsplans-Entwurfs. Anregungen der Bürger sind 
nicht eingegangen. 
 
Stadtrat Spähn erkundigt sich nach einer Kennzeichnung im Bebauungsplan. 
Herr Groß erklärt, dass dies “Einzelhausbebauung” bedeute. 
Stadtrat Vollmer weist darauf hin, dass die hier vorliegende Straße im Baugebiet die einzige Straße 
sei, für landwirtschaftliche Zufahrten und dies Konfliktstoff geben könnte.     
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Außerdem anwesend: 

 
 
Danach ergeht 
 
bei 1 Enthaltung, ansonsten Zustimmung folgender 
 
 

Beschluss: 
 

a) Nach Abwägung der öffentlichen Belange untereinander und gegeneinander, werden die 

Anregungen wie in der Abwägungsliste dargestellt in den Bebauungsplan eingearbeitet.  

b) Der Bebauungsplan Mühlwiesen II in Steinhausen in der Fassung vom 15.04.2021 wird nach 

§ 10 BauGB und § 13b BauGB als Satzung beschlossen.  

c) Gleichzeitig werden für diesen Bebauungsplanbereich örtliche Bauvorschriften als Satzung 

erlassen.  
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Außerdem anwesend: 

 
öffentlich! 

§ 4  
 

Bebauungsplan Lindergarten in Bad Schussenried 
- Erlass eines Bebauungsplanes nach § 13 a BauGB 
a) Entscheidung über die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen 
    Einwendungen 
b) Satzungsbeschluss 
c) Erlass einer Satzung über örtliche Bauvorschriften 
d) Abschluss eines städtebaulichen Vertrags 
 
 
Bei diesem TOP ist zusätzlich anwesend Stadtplaner Strobel von dem Büro Citiplan aus Pfullingen. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.01.2021 beschlossen, für den Bereich Lindergarten 
einen Bebauungsplan nach § 13 a BauGB aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
29.01.2021 im Schussenbote veröffentlicht. In derselben Sitzung am 21.01.2021 wurde der 
Auslegungsbeschluss gefasst, da nach § 13 a keine frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange notwendig ist. Die öffentliche Auslegung fand statt in der Zeit vom 08.02. – 16.03.2021. 
Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher Belange von der Auslegung unterrichtet. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 142 Teilfläche, 142/3, 173/2 und 174/2 
gelegen zwischen der Biberacher Straße und der Schussen.  
 
Ergebnis der öffentlichen Auslegung: 
Die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Einwendungen wurden in einer 
Abwägungsliste von Herrn Stadtplaner Oliver Strobel, Büro Citiplan in Pfullingen, zusammengestellt. 
Diese Liste lag in Kopie bei. Sie enthält die während der öffentlichen Ausschreibung eingegangenen 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und eine Stellungnahme der Verwaltung, sowie einen 
Beschlussvorschlag.  
Die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen der Behörden führen zu keinen wesentlichen 
Änderungen. Der Textteil wird in einigen Punkten ergänzt, ebenso der Bericht über Umweltbelange, 
insbesondere wird auf die Stellungnahme des Denkmalamtes verwiesen. Der Planer ist hierbei in 
seiner Stellungnahme ausführlich auf die Argumente eingegangen.  
Sollte wie vorgeschlagen, über die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen entschieden 
werden, kann in der heutigen Sitzung der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Lindergarten in 
Bad Schussenried nach § 13 a BauGB gefasst werden und der örtlichen Bauvorschriften als Satzung 
erlassen werden. 
 
Erschließungsvereinbarung 
Mit dem Projektträger ist zur Sicherung der Erschließung und die Kostentragung des Verfahrens eine 
öffentlich-rechtliche Erschließungsvereinbarung zu schließen. Der Vertragsentwurf lag der 
Sitzungsvorlage bei. Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung kann die Durchführung der Erschließung 
auf den Projektträger übertragen werden. 
 
Hauptamtsleiter Bechinka hält den Sachvortrag. 
Das Verfahren erfolgt nach §13 a BauGB. 
Anschließend erläutert Herr Strobel das Ergebnis der öffentlichen Auslegung. Er teilt mit, dass die 
eingegangen Stellungnahmen und Anregungen der Behörden zu keinen wesentlichen Änderungen 
führten. 
Ferner teilt er mit, dass passive Lärmschutzmaßnahmen vorgenommen wurden und die Baugrenze an 
der Biberacher Straße zurückgesetzt wurde. 
Zur Gebäudehöhe erklärt er, dass diese bei dem Gebäude bei 12,30 m über dem Straßenniveau liegt 
und damit geringfügig unter dem bisherigen Gebäude liege. 
Die umliegenden Wohnhäuser liegen bei Hausnr. 22: 15,22 m und bei Hausnr. 7: 13,13 m. 
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Die Einwendungen des Landesdenkmalamtes wurden zurückgewiesen, unter Berücksichtigung des 
Gemeinwohls. 
“Die geplante Errichtung des Pflegeheimes in zentraler Lage dient vorrangig der Schaffung von 
Wohnraum für Menschen, die auf besondere Wohnverhältnisse angewiesen sind und in integrierter, 
zentraler Lage weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.” 
Bezüglich der privaten Einwendung (Zugang) laufen Abstimmungsgespräche. 
Das Ziel ist eine privat-rechtliche Vereinbarung abzuschliessen. 
 
Danach steht Herr Strobel für Fragen zur Verfügung. 
Stadtrat Vollmer begrüßt die Planung, kritisiert jedoch, dass die Bebauung zu massiv sei und eine 
Gebäudehöhe samt technischer Aufbauten von 15,8 Meter ab der Biberacher Straße laut 
Bebauungsplan möglich sei. 
Herr Strobel antwortet, dass die Gebäudehöhe tatsächlich 12,30 m beträgt. 
Stadtrat Spähn begrüßt ebenfalls das Vorhaben und teilt mit, dass aufgrund des Plans seine 
Bedenken hinsichtlich der Höhe ausgeräumt wurden. 
Stadträtin Diesch sagt, dass das Vorhaben ein Gewinn für “ältere Menschen” sei. Man brauche 
Pflegeheime. 
  
  

 
Anschließend ergeht 
 
bei 8 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen 
 

folgender Beschluss: 
 
a.) Nach Abwägung der öffentlichen Belange untereinander und gegeneinander werden die 

Anregungen, wie in der Abwägungsliste dargestellt, in den Bebauungsplan eingearbeitet.  

b.) Der Bebauungsplans Lindergarten in Bad Schussenried in der Fassung vom 15.04.2021 wird 

nach § 10 und § 13 a BauGB als Satzung beschlossen.  

c.) Gleichzeitig werden für diesen Bebauungsplanbereich örtliche Bauvorschriften als Satzung 

erlassen.  

d.) Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss der Erschließungsvereinbarung zu. 

 
 
 
 
Anschließend wird um 19:45 Uhr eine 5 minütige Pause eingelegt. 
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öffentlich! 

§ 5  
 

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes "Südliches Kloster" der Stadt Bad Schussenried 
a) Beratung 
b) Beschlussfassung 
 
 
Bei diesem TOP ist zusätzlich anwesend Herr Weikert von der Kommunalentwicklungsgesellschaft. 
 
Das Sanierungsgebiet „Südliches Kloster“ der Stadt Bad Schussenried ist gemäß der ursprünglichen 
Zweckbindung mit Fristablauf abgelaufen. Eine monetäre Abwicklung mit dem Regierungspräsidium 
ist fristgerecht erfolgt. 
Gemäß den getroffenen Regelungen ist zur Komplettierung des Sachverhalts eine Satzung zur 
Aufhebung der Satzung über die formelle Festlegung des Sanierungsgebiets „Südliches Kloster“ der 
Stadt Bad Schussenried zu treffen. 
 
Im Zuge der Verhandlungen mit dem Regierungspräsidium und der Abwicklung des 
Sanierungsgebietes konnte erreicht werden, dass der Stadt Bad Schussenried mit Bescheid vom 
09.02.2021 ein neues Sanierungsgebiet mit dem Titel „Innenstadt Schussen“ bewilligt wurde. 
 
Herr Weikert erläutert den Sachverhalt. 
Er teilt mit, dass das alte Sanierungsgebiet förderrechtlich abgeschlossen wurde und formell ein 
Satzungsbeschluss hierzu notwendig sei. 
D.h. im Grundbuch wird der Sanierungsvermerk gelöscht. 
  
 
 
 
Danach ergeht folgender 
  

einstimmiger Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die beigelegte Satzung zur Aufhebung der Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes „Südliches Kloster“ der Stadt Bad Schussenried und beauftragt 
die Verwaltung, die notwendigen Bekanntmachungen und Übersendung an das Regierungspräsidium 
durchzuführen. 
 
Gleichzeitig bedankt sich der Gemeinderat ausdrücklich für die Bewilligung eines neuen 

Sanierungsgebietes und dessen Zweckbindung bis zum Jahr 2030. 
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öffentlich! 

§ 6  
 

Einleitungsbeschluss zur Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen gemäß  
§ 141 Abs. 3 BauGB für das Untersuchungsgebiet „Innenstadt-Schussen“ 
a) Beratung 
b) Beschlussfassung 
 
 
Mit Zuwendungsbescheid vom 09.02.2021 des Regierungspräsidiums Tübingen wurde die Stadt Bad 
Schussenried mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Innenstadt-Schussen“ in das Bund-
Länder-Programm „Lebendige Zentren“ (LZP) aufgenommen. 
 
Im Vorfeld der Antragstellung zur Aufnahme in das Förderprogramm hat die KE die Grundlagen in 
Form eines „gebietsbezogenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts“ für das Gebiet 
ermittelt.  
Beantragt wurde ein Förderrahmen in Höhe von 3.750.000 €. Der bewilligte Förderrahmen beträgt 
2.000.000 €, wovon der Bund und das Land Baden-Württemberg einen Anteil von 60% tragen 
(1.200.000 €) und die Stadt einen Anteil von 40% (800.000 €) an den förderfähigen Kosten 
übernimmt.  
Es ist die Regel, dass in Anbetracht der mehrfachen Überzeichnung des Städtebauförderprogrammes 
bei Neuaufnahme eines städtebaulichen Erneuerungsgebietes in das Programm nicht alle 
Finanzhilfen in dem beantragten Umfang bewilligt werden. In den kommenden Jahren werden deshalb 
Anträge auf Aufstockung des Förderrahmens/der Finanzhilfen gestellt.  
 
Mit dem Beschluss über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen wird die (weitere) 
Vorbereitung der Sanierung eingeleitet. Die Untersuchungen sind erforderlich, um 
Beurteilungsgrundlagen zu gewinnen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen 
und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele 
und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen. Inhaltlich bauen die vorbereitenden 
Untersuchungen auf den Ergebnissen des gebietsbezogenen integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzepts auf.  
 
 
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn der vorbereitenden 
Untersuchungen finden folgende Vorschriften Anwendung: 
 
§ 137 BauGB: Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen. 
§ 138 BauGB: Auskunftspflicht der Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstiger zum Besitz oder zur 
Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigter im Gebiet über die Tatsachen, 
die für die Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit des Gebietes oder zur Vorbereitung oder 
Durchführung der Sanierung erforderlich sind.  
§ 139 BauGB: Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger 
§ 15 BauGB: Zurückstellung von Baugesuchen/Vorhaben im Sinne von § 29 Abs. 1 BauGB durch die 
Gemeinde sowie für die Beseitigung von baulichen Anlagen.  
 
 
Die für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen geltenden Regelungen im BauGB lagen dieser 
Beratungsunterlage bei. 
 
Die vorbereitenden Untersuchungen werden von der KE in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung 
durchgeführt. Nach Durchführung der Untersuchungen erfolgt ein Ergebnisbericht im Gemeinderat mit 
dem Ziel, das Sanierungsgebiet per Satzung durch Beschluss förmlich festzulegen. 
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Herr Weikert schildert das weitere Vorgehen. 
Er schlägt eine Eigentümerbefragung vor, diese wird dann zusammen mit der Stadt ausgewertet. 
Danach erfolgt der Beschluss über die Sanierungssatzung durch den Gemeinderat. 
Aufgrund der Pandemie schlägt er vor, Anfang August/September damit anzufangen. 
Heute werden vorbereitende Untersuchungen beschlossen, danach erfolgt der Satzungsbeschluss. 
 
Anschließend steht er für Fragen zur Verfügung. 
Stadtrat Spähn von der Freien Wählervereinigung begrüßt das Verfahren. 
Stadtrat Vollmer von der BWL begrüßt ebenfalls das Verfahren und fragt nach den finanziellen 
Auswirkungen in dem Haushaltsjahr. 
Stellv. Stadtkämmerer Sonntag teilt hierzu mit, dass in den nächsten 3 Jahren jeweils 200.000 Euro 
für vorbereitende Maßnahmen im Haushalt eingestellt sind. 
  
  

 
 
 
Danach ergeht folgender 
 

einstimmiger Beschluss: 
 
 Im Zusammenhang mit der Umsetzung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Innenstadt-
Schussen“ beschließt der Gemeinderat: 
 

1. Aufgrund der Ergebnisse des von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) 
im Jahr 2020 erarbeiteten „gebietsbezogenen integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzepts“ (ISEK) wurde der Bereich „Innenstadt-Schussen“ als städtebauliches 
Problemgebiet ermittelt. 

2. Für dieses Gebiet wird der Beginn vorbereitender Untersuchungen (VU) gemäß § 141 BauGB 
beschlossen. 

3. Das Untersuchungsgebiet umfasst den in dem vorgelegten Plan vom 16.07.2020 
gekennzeichneten Bereich. 

4. Dieser Beschluss wird - einschließlich eines Planes mit der Gebietsabgrenzung –   ortsüblich 
im Schussenbote und auf der Homepage der Stadt Bad Schussenried bekannt gemacht. In 
der Bekanntmachung wird auf die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB hingewiesen. 
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öffentlich! 

§ 7  
 

Änderung der Friedhofssatzung 
- Beschlussfassung 
 
Die derzeit geltenden Friedhofsgebühren stammen im Wesentlichen aus dem Jahr 2013. Die von der 
Verwaltung vorgelegte Neukalkulation der Friedhofsgebühren zum 01.01.2015 wurde vom 
Gemeinderat nicht beschlossen. Seinerzeit wurden nur die Gebühren für die Leichenzelle und die 
Aussegnungshalle neu festgesetzt. Zum 01.11.2018 wurden die Gebühren für die Rasengräber bzw. 
Einheitsgräber neu beschlossen. 
 
Die Verwaltung hat zusammen mit einem Fachbüro die Gebührenkalkulation für die Friedhöfe neu 
erstellen lassen. Die vom Büro Allevo aufgestellte Gebührenkalkulation lag als Anlage bei. Es wird 
insbesondere auf die Seite 7 ff. der Ausarbeitungen der Firma Allevo hingewiesen. Der bisherige 
Kostendeckungsgrad bei den Friedhofsgebühren beträgt in den vergangenen Jahren durchschnittlich 
ca. 57 %.  
Die vom Gemeinderat zu fassenden Entscheidungen sind auf den Seiten 7 und 8 dargestellt, sowie 
ausführlich in den darauffolgenden Seiten. Das Ergebnis der Gebührenkalkulation ist auf den Seiten 9 
und 10 dargestellt. Die Verwaltung geht von einem durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von 81 % 
aus. Dies bedeutet, bei den Bestattungsgebühren eine 100%ige Deckung und bei den Überlassungen 
der Reihen- und Wahlgräber eine 90%ige Deckung und bei der Benutzung des Leichenhauses einen 
nur geringfügigen Prozentsatz an Kostendeckung, sodass sich ein durchschnittlicher 
Kostendeckungsgrad von 81 % ergibt. In der Darstellung auf Seite 9 sind die derzeitigen Gebühren, 
die kalkulierten Kosten bei 100 %, sowie zwei Varianten mit einem Kostendeckungsgrad von 74 % 
und 81 % dargestellt. Zu fällende Prognoseentscheidungen sind auf den Seiten 15 und 24 ausgeführt. 
Ebenso liegt ein Kostenvergleich mit umliegenden Gemeinden bei, aus denen entnommen werden 
kann, dass insbesondere die Gebühren für die Grabüberlassung eines Urnenreihen- und 
Urnenfamiliengrabes im Verhältnis zu den umliegenden Gemeinden deutlich geringer ist und hier 
jeweils auch eine deutliche Gebührenanpassung vorgeschlagen wird. Gegenüber der bisherigen 
Kalkulationsweise sieht die Kalkulation der Firma Alllevo, auf Seite 17 dargestellt, eine 30%ige 
grabartidentische und eine 70%ige grabartbezogene Kostenverteilung vor. Dies führt im Ergebnis zu 
einer höheren Kostenbelastung der Urnengräber und damit entsprechend den prognostizierten 
Fallzahlen einen höheren Kostendeckungsgrad. 
 
 
Mit der Neufestsetzung der Friedhofsgebühren sollen in der Änderung der Friedhofssatzung zwei 
weitere Änderungen mitberücksichtigt werden. In § 6 soll auf die Nachfrage von muslimischen 
Bestattungen reagiert werden. Eine Antwort darauf, dass die Bestattungen auch ohne Sarg möglich 
sind. Ebenso wird § 16 geändert. Hier soll der Hinweis aufgenommen werden, welcher auf die 
Herstellung von Grabmalen ohne Kinderarbeit sowie auf die Herstellung von Fundamenten auf 
muslimischen Gräbern hinweist.  
 
Der Sitzungsvorlage hat die Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung beigelegen, ebenso wie die 
bisher geltende Friedhofssatzung. 
 
 
Hauptamtsleiter Bechinka erläutert den Sachverhalt. 
Er verweist auf die Kostenkalkulation, wobei 2 Vorschläge vorgestellt wurden, zum einen ist man von 
einem Kostendeckungsgrad von 74% (Vorschlag A) und zum anderen von einem 
Kostendeckungsgrad von 81 % (Vorschlag B) ausgegangen. 
Ferner weist er darauf hin, dass der Anteil der Urnenbestattungen bei ca. 80 % liegt. 
 
 
Danach steht er für Fragen zur Verfügung. 
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Stadtrat Spähn beantragt für die FWV 74 % Kostendeckung (Vorschlag A), wobei in 4-5 Jahren auf 
den Kostendeckungsgrad von 81 % zu gehen sei. 
Für Stadtrat Vollmer ist die Kalkulation plausibel, jedoch sei dies eine Prognose, auch basiere die 
Kalkulation auf dem Haushaltsplan, der noch nicht genehmigt wurde. .Er ist für eine jährliche 
Anpassung von 10 % vom Zielbetrag und für einen Kostendeckungsgrad von 74 %. 
Stadträtin Diesch empfiehlt im 2 Jahres-Rhythmus zu kalkulieren. 
 
Bürgermeister Deinet verweist darauf, dass die Stadt Bad Schussenried im Vergleich zu anderen 
Gemeinden im unteren Bereich liege. 
 
 
Nach kurzer Aussprache schlägt Bürgermeister Deinet vor über den Vorschlag A abzustimmen, 
mit der Maßgabe in 2 Jahren eine weitere Nachkalkulation aufzustellen. 
       
  

 
 
 
Danach ergeht 
 
bei 12 Ja-Stimmen, 2 Gegen-Stimmen und 2 Enthaltungen 
 

folgender Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt folgende Änderung der Friedhofssatzung mit Inkrafttreten zum 
01.05.2021 als Satzung, mit der Maßgabe einen Kostendeckungsgrad von 74 % zu realisieren. 
Der Gemeinderat beschließt weiterhin in 2 Jahren die Friedhofsatzung und Gebührenhöhe zu 
überprüfen. Ziel ist es zum 01.01.2024 eine neue Satzung mit neuen Gebührensätzen zu haben.   
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öffentlich! 

§ 8  
 

Änderung der Feuerwehrsatzung 
- Beschlussfassung 
 
Da mit Blick auf die aktuellen Pandemieentwicklungen die Durchführung von Hauptversammlungen 
und Wahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren weiterhin erschwert sind, hat sich auch die Freiwillige 
Feuerwehr Bad Schussenried mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Hauptversammlungen in 
digitaler Form und notwendige Wahlen und Abstimmungen ggf. auch als Briefwahl oder Online 
durchgeführt werden sollen. 
 
Diese Vorgehensweise erfordert jedoch entsprechende Regelungen in der Feuerwehrsatzung. Im 
Dialog mit dem Gemeindetag, dem Innenministerium und der Gemeindeprüfungsanstalt hat der 
Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg ein entsprechendes Muster für eine entsprechende 
Änderung der Feuerwehrsatzung bereitgestellt.  
Die Feuerwehrsatzung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schussenried wurde anhand der 
Mustersatzung angepasst. Der Anlass wurde dabei genutzt, auch weitere vor allem redaktionelle 
Änderungen vorzunehmen.  
Wie üblich wird dem Gemeinderat im Anhang eine entsprechende Synopse zur Verfügung gestellt, 
aus der die entsprechenden Änderungen zu entnehmen sind.  
Aufgrund einer Vielzahl an Änderungen wird vorgeschlagen eine Neufassung der Feuerwehrsatzung 
zu beschließen. 
 
Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung wurde die Neufassung der Satzung in den 
Abteilungsausschüssen und im Gesamtausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schussenried 
behandelt und in der dem Gemeinderat vorliegenden Fassung zugestimmt. 
 
Finanzierung: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen keine Auswirkungen auf den 
Haushalt. 
 
 
Stellv. Hauptamtsleiter Mutter hält den Sachvortrag. 
Er entschuldigt Feuerwehrkommandant Herrn Sauter, der aus familiären Gründen nicht anwesend 
sein kann. 
Anschließend erläutert er die wesentlichen Änderungen der neuen Satzung und steht dann für Fragen 
zur Verfügung. 
 
Stadtrat Spähn merkt an, dass häufig Bürgermeister Deinet als zuständig eingetragen sei. 
Stellv. Hauptamtsleiter Mutter antwortet, dass dies im Feuerwehrgesetz genau geregelt sei und da 
stehe “Bürgermeister”. 
 
Stadtrat Vollmer stimmt der Satzung zu und bedankt sich bei der gesamten Feuerwehr für ihr  
Engagement. 
 
 

 
Danach ergeht folgender 
 

einstimmiger Beschluss: 
 

Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Feuerwehrsatzung der Stadt Bad Schussenried in 
der als Anlage beigefügten Form. 
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öffentlich! 

§ 9  
 

Entscheidung über die Ausübung eines Vorkaufsrechtes für das Flst. 638,  
Steinhauser Straße in Reichenbach 
 
 
Der Verwaltung wurde gemäß § 28 BauGB eine Abschrift eines Kaufvertrages zugesandt, um zu 
überprüfen, ob ein gemeindliches Vorkaufsrecht besteht, ausgeübt wird oder nicht. 
Für das im Kaufvertrag genannte 
Flst. 638 Steinhauser Straße, Gemarkung Reichenbach 
  Gebäude- und Freifläche 16 a 63 qm 
bestehen die Voraussetzungen für die Ausübung eines Vorkaufsrechts.  
 
Das Flst. 638 befindet sich im Innenbereich nach § 34 BauGB, ist unbebaut und kann mit einem 
Wohngebäude überbaut werden. Grundsätzlich besteht somit ein Vorkaufsrecht nach § 24 (1) Ziff 6. 
BauGB. Nach § 24 (3) BauGB darf das Vorkaufsrecht nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der 
Allgemeinheit dies rechtfertigt. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den 
Verwendungszweck des Grundstückes anzugeben.  
 
Bürgermeister Deinet schlägt vor, das Vorkaufsrecht nicht auszuüben, da hierzu bereits eine privat-
rechtliche Vereinbarung abgeschlossen wurde. 
 
Auf TOP 1 nö wird hingewiesen. 
  

 
 
 
Ohne Aussprache ergeht folgender 
  

einstimmiger Beschluss: 
 
Die Stadt übt das Vorkaufsrecht nach § 24 (1) Ziff. 6 BauGB für das Flurstück 638, Gemarkung 
Reichenbach nicht aus. 
 

 



Stadt Bad Schussenried Seite 35 

Niederschrift über die 

Verhandlungen und Beschlüsse 

des Gemeinderates 

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 15.04.2021 

Anwesend: Der Bürgermeister und 15 Stadträte, Normalzahl: 21 

Beurlaubt:                siehe Seite 1 

Außerdem anwesend: 

 
öffentlich! 

§ 10  
 

Kindergarten Reichenbach 
Einrichtung einer Naturkindergartengruppe 
- Beschlussfassung 
 
 
Im Kindergarten Sonnenschein in Reichenbach können ab September 2021 die angemeldeten Kinder 
nicht mehr aufgenommen werden, da keine Plätze mehr verfügbar sind. Die Situation wird dadurch 
verschärft, dass nach Abschluss der in der vergangenen Gemeinderatssitzung beschlossenen 
Vereinbarung mit Allmannsweiler auch die Kinder aus Allmannsweiler einen Kindergartenplatz 
benötigen. Sodass die Idee aufkam, einen Natur- oder Waldkindergarten einzurichten. Hierbei könnte 
man ohne hohe Investitionen relativ zeitnah weitere Kindergartenplätze schaffen.  
 
Am 11.03.2021 fand mit dem Ortschaftsrat Reichenbach, Vertretern des Gemeinderats und der 
stellvertretenden Ortsvorsteherin eine Ortsbesichtigung am Kindergarten in Reichenbach statt. Es 
wurde die Örtlichkeit besichtigt, die evtl. für die Einrichtung eines Naturkindergartens in Frage kommt. 
Ob diese ausreichend sind, bedarf noch der Abklärung.  
 
Von der Kindergartenleitung des Kindergartens Reichenbach wurde eine Konzeption für einen 
Naturkindergarten entworfen. Die Kurzversion für den eiligen Leser war als Anlage beigefügt. Die 
Langversion wird für die Gemeinderäte eingestellt. In dieser Konzeption sind einige Passagen farblich 
gekennzeichnet. Über diese Sachverhalte muss noch im Detail entschieden werden. Zur Örtlichkeit 
findet in den nächsten Tagen eine Ortbesichtigung mit dem Forstamt statt, um abzuklären, ob der 
Aufenthalt von Kindern im angrenzenden Wald möglich ist. Nach Forderung des KVJS wird der 
Naturkindergarten eine eigene Leitung benötigen. Inwieweit die Leitung des neuen Naturkindergartens 
und die Leitung des Kindergarten Sonnenschein zusammenarbeiten, bedarf noch der Abklärung. Ob 
eine Hütte als Aufenthaltsraum oder ein besonders eingerichteter Bauwagen verwendet wird, wird im 
weiteren Verfahren noch abgeklärt werden. Hierzu soll in den nächsten Tagen eine Besichtigung von 
Musterwägen in der näheren Umgebung stattfinden. Nach Absprache können hier auch gerne 
Vertreter des Gemeinderates teilnehmen. Näheres hierzu wird in der Sitzung erläutert. Weiter ist mit 
dem Gesundheitsamt und dem Veterinäramt noch die Sanitärsituation zu klären.  
 
 
Je nach Öffnungszeit, wird von einem Personalbedarf von ca. 2,5 Stellen ausgegangen. Es entstehen 
hierfür Personalkosten in der Größenordnung von ca. 150.000 Euro. Es sind momentan noch keine 
Hausmeister- oder Reinigungstätigkeiten einkalkuliert. Für die Eirichtung werden Investitionen für 
Hütte/Bauwagen oder Inventar in der Größenordnung von voraussichtlich 100.000 Euro anfallen. 
Wobei hier die genauen Planungen noch nicht vorliegen. Für beide Kostenkomplexe liegen 
Haushaltsmittel im Jahr 2021 nicht vor.  
 
 
Der Gemeinderat möge darüber beraten, ob der Einrichtung einer Naturkindergartengruppe in 
Reichenbach zugestimmt wird. Falls dies der Fall sein sollte, wird die Verwaltung beauftragt, die 
weiteren Vorarbeiten mit den zuständigen Stellen voran zu treiben und sobald die Vorplanungen 
weitervoranschreiten, hierüber den Gemeinderat zu unterrichten. 
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Hauptamtsleiter Bechinka erläutert den Sachverhalt. 
Er berichtet, dass aus Kapazitätsgründen von der Kindergartenleitung eine Konzeption für einen 
Naturkindergarten entstanden ist. 
Anschließend stellt er die bisherige Planung vor. 
  

 
 
 
Danach ergeht folgender 
 

einstimmiger Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt grundsätzlich der Einrichtung einer Naturkindergartengruppe in Reichenbach 
zu. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen hierzu voranzutreiben und wird weiter beauftragt, 
den Gemeinderat hierüber zeitnah zu unterrichten.  
Gleichzeitig stellt der Gemeinderat in Aussicht, die notwendigen Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung 
zu stellen.  
 
 
Stellv. OV’in Buck bedankt sich im Namen des OR’s. 
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öffentlich! 

§ 11  
 

Bekanntgaben und Verschiedenes 
 
Bauamtsleiter Gnann berichtet, dass die Bauarbeiten in der Finsterbachstraße fertig gestellt seien. 
Die Schulsanierung läuft. Im Schussenboten erfolgt eine Info über die anstehenden Bauarbeiten.  
Evtl. wird auch eine Baustellenbesichtigung durchgeführt. 
 
Bürgermeister Deinet berichtet, dass er mit Dr. Kniepp bezüglich des Bebauungsplans “Zufahrt 
Kreisfreilichtmuseum” Kontakt hatte. 
Die Vermessungsarbeiten sind im Gange und ein Grunderwerbsplan wird erstellt. 
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öffentlich! 

§ 12  
 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
 
Hierzu liegen keine Punkte vor. 
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öffentlich! 

§ 13  
 

Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
Stadtrat Seifert berichtet, dass er über den Landschaftserhaltungsverband versucht habe, nachhaltige 
Blühstreifen anzulegen. Er bedankt sich beim Gemeinderat und Bürgermeister für die Unterstützung. 
Leider hat er eine Absage erhalten, wird die Sache aber weiter verfolgen. 
 
Stadtrat Landthaler fragt nach der Rechtmäßigkeit bezüglich der Baugesuche. Bürgermeister Deinet 
erklärt, dass die Rechtslage unverändert sei.  
Stadtrat Vollmer verweist auf die Darstellung der Baugesuche auf der städtischen Homepage und 
fragt nach der Gesetzesgrundlage, da hier keine Namen genannt werden. 
Bürgermeister Deinet teilt mit, dass laut dem Datenschutzbeauftragten keine Namen genannt werden 
dürfen. Auch wurde bei der letzten Bauamtsleitertagung darauf hingewiesen. 
Zusätzlich wurde der Gemeindetag angeschrieben. 
 
Stadtrat Dangel fragt nach der Abrechnung des Baugebiets “Friedhof” in Reichenbach.  
Stellv. Stadtkämmerer Sonntag antwortet, dass die Kalkulation in der Mai-Sitzung vorgestellt werde. 
 
Stadträtin Wiedmer fragt nach, wie die Öffnungszeiten im Zellersee bei Coronazeiten seien. 
Hauptamtsleiter Bechinka antwortet, dass das Bad nach dem jetzigen Stand geschlossen sei. 
Sobald die örtlichen Inzidenzzahlen und die aktuelle Corona-Verordnung des Landes  
Baden-Württemberg dies zulassen, wird der Zellersee geöffnet. 
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öffentlich! 

§ 14  
 

Anfragen aus der Einwohnerschaft 
 
Es erfolgen keine Anfragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danach schließt Bürgermeister Deinet die öffentliche Sitzung um 20:55 Uhr. 
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